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Einführung eines Wochen- oder Feierabendmarktes in Hitdorf 

 
Beschluss der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I vom 30.05.2022 
 
In der Sitzung der Bezirksvertretung I am 30.05.2022 wurde beschlossen, dass die 
Stadt Leverkusen im Zuge der Ausschreibung für die Neuvergabe der Wochenmärkte 
auch die erneute Einführung eines Wochen- oder Feierabendmarktes in Hitdorf 
prüfen soll. 
 
Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen war der Einbezug eines Wochen- oder 
Feierabendmarktes Hitdorf in die grundsätzliche Ausschreibung der Wochenmärkte 
im Stadtgebiet nicht mehr möglich. Zudem war die stadtweite Ausschreibung der 
Wochenmärkte aus vergaberechtlichen Gründen lediglich auf bestehende 
Wochenmärkte (betrieben von der Marktgilde) bezogen, wenngleich in Hitdorf ein 
neuer Wochen- oder Feierabendmarkt aufgebaut werden soll. 
 
Als Veranstalter*innen von Wochen- und Feierabendmärkten kommen in der Regel 
größere Firmen oder Vereinigungen von örtlichen Einzelhändlern*innen, die ein 
Interesse an den Marktbesuchenden als potenzielle Kundinnen und Kunden haben, 
in Betracht. 
Allerdings wäre der örtliche Einzelhandel in Hitdorf auf dem Feuerwehrplatz nicht 
miteinbezogen, da die mögliche Marktfläche nicht direkt an die örtlichen Geschäfte 
anschließt und es hier auch kein größeres Geschäftszentrum gibt. 
 
Nach Abschluss der Baumaßnahme auf der Hitdorfer Straße sowie dem Umbau des 
Kirmesplatzes/Vorplatzes der Feuerwehr wurde die Einrichtung eines neuen 
Wochen- oder Feierabendmarktes in Hitdorf erneut intensiv geprüft. Dort befände 
sich grundsätzlich ein geeigneter Platz, an dem mögliche Marktstände nicht den 
üblichen Verkehrsfluss im Ortsteil behindern und auch Marktbesuchende ihre 
Fahrzeuge gut abstellen könnten. 
 
Im Zuge des politischen Auftrages zur Einführung eines Wochen- oder 
Feierabendmarktes in Hitdorf wurden verschiedene Marktveranstaltende kontaktiert 
und um Überprüfung gebeten, ob die Einführung eines Wochen- oder 
Feierabendmarktes denkbar wäre. Die Prüfungen zur Einrichtung eines Marktes 
fielen allesamt negativ aus, u. a. aufgrund fehlender Passantenfrequenz sowie den 
bereits bestehenden Problemen der Neuanwerbung von Marktbeschickenden bzw. 
deren Umsiedlung von den bestehenden Wochenmärkten auf andere Plätze. 
 
Der Platz vor der Feuerwehr wird derzeit wöchentlich durch einen Fischhändler 
genutzt. Hier könnten sich, unabhängig von der Ausrichtung eines offiziellen 
Wochen- oder Feierabendmarktes, andere Marktstände bzw. einzelne Händler*innen 
im Zuge einer Standerlaubnis mit eigenständiger, befristeter 
Sondernutzungsgenehmigung anschließen. Dahingehend hat die Stadt Leverkusen 
im November 2023 über die Presse einen Aufruf veröffentlicht, wonach interessierte 
Händler*innen für eine Ausweitung des Marktangebotes in Hitdorf gesucht werden. 
Bei diesem Aufruf haben sich leider ebenfalls nur wenige Interessentinnen und 
Interessenten gemeldet, sodass die Örtlichkeit im Jahr 2024 voraussichtlich durch 
lediglich einen weiteren Markthändler erweitert wird. Weitere Markthändler*innen 



haben allerdings jederzeit die Möglichkeit, sich dahingehend bei der Stadt zu melden 
und die Marktsituation durch eine eigenständige Sondernutzungsgenehmigung zu 
erweitern.  
 
Dementsprechend ist die Einrichtung eines Wochen- oder Feierabendmarktes in 
Hitdorf ohne einen sich hierfür verantwortlich erklärenden Veranstaltenden und ein*e 
Organisator*in sowie dahingehende Marktbeschickende derzeit nicht möglich, 
sodass die Beschlusskontrolle aufgrund der obigen Ausführungen eingestellt wird. 
 
Ordnung und Straßenverkehr 


